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Diverses: 

Die Pläne und die Baubeschreibung sind vom Bauwerber, von den Grundeigentümern oder 

Bauberechtigten und von den Verfassern der Unterlagen, allfällige weitere Nachweise vom 

Bauwerber und von den Verfassern der Unterlagen unter Beisetzung ihrer Funktion zu 

unterfertigen. 

☐    erfüllt 

☐    nicht erfüllt 

 

Erforderliche Unterlagen für Klimaanlagen & Wärmepumpen gem. §§ 20, 33 Stmk. BauG 

 

 

Unterlagen gem. § 33 Abs. 1 und 2 Z. 2 Stmk. BauG 

Schriftliche Anzeige (1-fach) 
☐    erfüllt 

☐    nicht erfüllt 

Amtliche Grundbuchabschrift nicht älter als sechs Wochen (1-fach) 
☐    erfüllt 

☐    nicht erfüllt 

die Zustimmungserklärung des Grundeigentümers oder des Bauberechtigten, wenn 

der Bauwerber nicht selbst Grundeigentümer oder Bauberechtigter ist (1-fach) 

☐    erfüllt 

☐    nicht erfüllt 

Bestätigung der Verfasser/innen der Unterlagen, dass diese allen baurechtlichen 

Anforderungen entsprechen (1-fach) 

☐    erfüllt 

☐    nicht erfüllt 

Eingenordeter Lageplan im Maßstab 1:1000, in dem die Abstände der Geräte im 

Außenbereich zur Grundgrenze eingetragen sind (2-fach) 

☐    erfüllt 

☐    nicht erfüllt 

Pläne der Anlage in Grundrissen, Schnitten und Ansichten, unterfertigt von den 

Bauwerbern/innen, den Grundeigentümern/innen und den befugten Planverfassern/innen 

(Maßstab 1:50) (2-fach) 

☐    erfüllt 

☐    nicht erfüllt 

Technische Beschreibung der Anlage mit technischem Datenblatt, in dem max. 

Schallleistung oder max. Schalldruckpegel (mit Entfernung in Metern) und eventuell 

geplante Schallschutzmaßnahmen angegeben sind, unterfertigt von den Bauwerbern/innen, 

den Grundeigentümern/innen und den befugten Planverfassern/innen (2-fach) 

☐    erfüllt 

☐    nicht erfüllt 


